
3. 2 
Verordnung über das Offenhalten 

von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass  
in der Gemeinde Elsdorf 

vom_10.03.2000 _ 
1) 2) 

 
Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 
(BGBl. I S. 875), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 1996 (BGBl.  I S. 1186) i. V. m.  
1 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und tech-
nischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 14. Juni 1994 (GV.NRW. S. 360 /SGV. 
NRW. 281) in der zur Zeit geltenden Fassung wird von der Gemeinde Elsdorf als örtliche 
Ordnungsbehörde gem. Beschluss des Rates vom 08.02.2000 für das Gebiet der Gemeinde 
Elsdorf folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen aus Anlass 
 
a)   des Trödelmarktes in Elsdorf am dritten Sonntag im April eines jeden Jahres, 
 
b)  des Frühlingsfestes in Elsdorf am zweiten Sonntag im Mai eines jeden Jahres,  
 
c)  der Herbstkirmes bzw.  des Herbstmarktes in Elsdorf am zweiten Sonntag im September 
 
d)  des Weihnachtsmarktes in Elsdorf am ersten Adventsonntag, wenn dieser Tag in den 
     November fällt, 
 
     im Gemeindebezirk Elsdorf von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Welche Gebiets-                                                                                                
     teile zum Gemeindebezirk Elsdorf gehören, richtet sich nach der Hauptsatzung der Ge- 
     meine Elsdorf vom 26.02.1998, zuletzt geändert durch Satzung vom 04.11.1999. Diese  
     liegt zur Einsicht beim Ordnungsamt offen. 
 
     Am vorausgehenden Samstag müssen die Verkaufsstellen ab 14.00 Uhr geschlossen 
     werden. 
 

§ 2 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufs- 
      stellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach Maßgabe des Gesetzes über den Ladenschluss mit   
                    einer Geldbuße geahndet werden. 

 
§ 3 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass in der Ge-
meinde Elsdorf vom 18.04.1988 außer Kraft. 
 

1) Satzung über die 1. Änderung der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 11.09.2001 
2) Satzung über die 2. Änderung der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 15.03.2002  

 


